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Kostenfreiheit des Schulwegs; 

Fahrkarte ab September 2023 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zum neuen Schuljahr 2023/24 ergeben sich hinsichtlich der Schüler-
beförderung einige Änderungen zur derzeitigen Praxis. 
 
Allen bislang beförderten Schülern wird von September bis Dezember 2023 
ein Deutschland-Ticket (D-Ticket) ausgestellt. Dieses gilt in allen Verkehrs-
mitteln des öffentlichen Personennahverkehrs innerhalb des Bundesgebiets. 
 
Alle neuen Schüler beantragen die Fahrkarte mit einem Erfassungsbogen. 
Dieser steht als ausfüllbare PDF-Datei oder als online-Antrag unter unserer 
Homepage www.landkreis-coburg.de/433-0 zur Verfügung. 
Nach Vorliegen der Voraussetzungen erhalten diese ebenfalls das D-Ticket. 
 
Für Schüler ab Klasse 11 besteht grundsätzlich kein Beförderungsanspruch 
mehr und die Schülerbeförderung ist selbst sicherzustellen. 
Das D-Ticket kann jeder Schüler aber auch selbständig erwerben. Die für 
den Schulweg notwendigen Fahrtkosten können am Schuljahresende beim 
Landratsamt Coburg zur Erstattung eingereicht werden, wenn diese den 
Eigenanteil von derzeit 490 Euro übersteigen. 
Sollten Gründe vorliegen, die zum Wegfall des Eigenanteils führen, kann auf 
Antrag (Erfassungsbogen) auch weiterhin eine Fahrkarte über das 
Landratsamt Coburg bezogen werden. 
Hierzu ist aber der Bezug von Kindergeld für mindestens drei Kinder oder 
der Erhalt von Sozialleistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII notwendig! 
 
Die Fahrkarten werden Anfang August 2023 bestellt und nach Lieferung mit 
Ausgabelisten an die Schulen übergeben. Dort können die Fahrkarten in der 
ersten Schulwoche an die entsprechenden Schüler ausgegeben werden. 
Für die ersten Schultage können aus Kulanz die jeweiligen Verkehrsmittel 
auch ohne gültige Fahrkarte benutzt werden. 
 
 
 

Coburg, 24. Juli 2023 

Ihre Zeichen:  

Ihre Nachricht vom:  
 

Bitte bei Antwort angeben  

Unser Zeichen:   2042 = 236 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Herr Haderlein 

Unsere Kontaktdaten  

E-Mail: 

schulweg@landkreis-coburg.de 
 

Telefon: 09561 / 514 - 2306 
Telefax: 09561 / 514 - 89 2306 
Raum Nr. 168 

Landratsamt Coburg 
Lauterer Straße 60 
96450 Coburg 

Telefon 09561 514-0 
Telefax 09561 514-1099 

landratsamt@landkreis-coburg.de 
www.landkreis-coburg.de 

 

 
Busverbindungen 
SÜC Linie 10, 2 
OVF Linie 8318 

Öffnungszeiten 

Mo., Di. 07:30 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 16:00 Uhr 
Mi. 07:30 – 12:00 Uhr 
Do. 07:30 – 12:00 Uhr 
 13:30 – 17:30 Uhr 
Fr. 07:30 – 12:00 Uhr 

Zweckverband 
Zulassungsstelle Coburg 
mittags durchgehend geöffnet! 

Terminvereinbarung 
gerne auch außerhalb 
der Öffnungszeiten! 

Bankverbindung 

IBAN: 
DE30 7835 0000 0000 0513 26 
SWIFT-BIC: 
BYLADEM1COB 

Landratsamt Coburg � Postfach 23 54 � 96412 Coburg 

 
an 
Alle Schülerinnen und Schüler bzw. 
deren Eltern/Erziehungsberechtigte 
von weiterführenden Schulen mit 
Wohnsitz im Landkreis Coburg 
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Das ausgegebene Papierticket für September 2023 kann jederzeit digitalisiert werden. 
Hierzu haben die Schulen bereits Anleitungen erhalten. 
 
Bis Dezember 2023 ist aber auch weiterhin ein Papierticket nutzbar. 
Die Folge-Fahrkarten ab Oktober 2023 sind aber selbständig über die print@home-Lösung von 
wohin-du-willst.de mit den auf der Fahrkarte aufgedruckten Abrufcodes zu erzeugen und 
anschließend auszudrucken. 
Auch hierzu sind bereits Informationen an die Schulen gegangen. 
 
 
Ab Januar 2024 werden mit dem Beitritt von Stadt und Landkreis Coburg zum Verkehrsverbund VGN 
nach aktuellem Stand Verbundtickets beschafft. 
Hierzu ergehen im November 2023 weitere Informationen. 
 
Nähere Informationen können Sie auch gerne über unsere Homepage unter www.landkreis-
coburg.de/433-0 abrufen. Dort finden Sie auch die notwendigen Anträge. 
 
Weiter sind Informationen zum Deutschland-Ticket über die Homepage von DB-Regiobus 
https://www.dbregiobus-bayern.de/tickets/deutschlandticket oder über 
https://wohin-du-willst.de/deutschland-ticket/ -> FAQ abrufbar. 
 
Sollten dennoch weitergehende Fragen bestehen, können Sie sich gerne auch direkt an die 
Sachbearbeitung im Landratsamt Coburg wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Haderlein 
 


